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Abartig Sex 

mit Tieren ist 

strafbar.

Hunde sind am  
beliebtesten

Von sexuellen Handlungen 
mit Tieren – auch als Zoo-

philie oder Sodomie bezeichnet 
– ist in der Ö�entlichkeit selten 
die Rede, sind jedoch wahr-
scheinlich verbreiteter als all-
gemein angenommen. Über 
das tatsächliche Ausmass des 
tabuisierten Themas lässt sich 
indes nur spekulieren. 

Die meisten Fälle bleiben 
unentdeckt, weil sie sich in  
den abgeschirmten Räumen 
des Täters abspielen. In der 
Fachliteratur wird meist auf 
den Kinsey-Report von 1955 
zurückgegri�en. Danach sol-
len acht Prozent der Män-
ner und über drei Prozent 
der Frauen in den USA min-
destens einmal Ge-
schlechtsverkehr mit Tie-
ren gehabt haben, wobei sich 
die Zahl in ländlichen Gegen-
den auf 17 Prozent erhöht. 
Hunde stehen dabei auf der 
Beliebtheits skala ganz oben.

Weil es keinen plausiblen 
Grund für einen Rückgang 
gibt, muss man vermuten, dass 
zoophile Handlungen heute 
mindestens ebenso oft vor-
kommen. Zudem werden 
heutzu tage weit mehr Heim-
tiere gehalten als früher. Da-
durch wird es auch für die 

Stadtbevölkerung einfacher, 
Sex mit Tieren zu haben.

Die Relevanz der Zoophilie 
wird allein schon durch die Un-
menge an entsprechendem Ma-
terial im Internet belegt. Goog-
le gibt beim Suchbegri� «ani-
mal sex» über 37 Millionen (!) 
Tre�er an, wobei sich von 
tierpornografischen An geboten 
bis hin zu Erfahrungsberichten 
und Hinweisen auf eine Unter-
grundszene mit eigentlichen 
Tiersexpartys al-
les findet. Im 
Netz werden zoo-
phile Neigungen 
nicht verheim-
licht, sondern 
leidenschaftlich und als legiti-
mes Interesse verteidigt. Um 
unerkannt zu bleiben und nicht 
mit dem Gesetz in Konflikt zu 
geraten, benutzen «Zoos», 
wie sich Betroffene meist 
nennen, Zahlencodes. 

Das Herstellen, Inverkehr-
bringen und Besitzen von 
tierpornografischen Darstel-
lungen stehen in der Schweiz 
schon lange unter Strafe. Dem-
gegenüber war die Handlung 
selbst groteskerweise während 
Jahrzehnten weder durch das 
Strafgesetzbuch noch durch 
das Tierschutzgesetz untersagt. 

Allenfalls kam der Tatbestand 
der Tierquälerei zur Anwen-
dung. Hierfür musste ein Tier 
aber nachweislich misshandelt 
bzw. qualvoll oder mutwillig 
getötet worden sein, was meist 
grosse Beweisprobleme verur-
sacht hat.
Seit September 2008 ver-

bietet das neue Tierschutz-
recht zoophile Handlungen 
ausdrücklich. Das Verbot gilt 
unabhängig davon, ob ein be-

tro�enes Tier in 
seinem Wohler-
gehen tatsäch-
lich beeinträch-
tigt wird. Ein Zu-
fügen von 

Schmerzen, Leiden, Schäden 
oder Ängsten ist nicht erforder-
lich. 

Strafbar sind somit nicht 
nur sadistische Praktiken, son-
dern auch der gewaltlose Ge-
schlechtsverkehr mit Tieren – 
und dies auch, wenn diese an 
die Handlungen gewöhnt oder 
sogar darauf dressiert worden 
sind und daher vermeintlich 
freiwillig mitwirken. Entschei-
dendes Kriterium ist, ob die 
Handlung beim Täter ein se-
xuelles Empfinden auslöst. l
Dr. Gieri Bolliger, Geschäftsleiter 
der Stiftung für das Tier im Recht

SODOMIE→ 17 Prozent der Landbevölkerung hatte 
schon einmal Sex mit Tieren.

Im Netz wird 
Zoophilie nicht 
verheimlicht.


